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RS OGH 1950/7/26 3Ob294/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.07.1950

Norm

ZPO §502 Abs2 Ca1

Rechtssatz

Wurde ein Unterhaltsbegehren aus Gründen des Devisenrechtes abgewiesen, so liegt nicht eine Frage der

Unterhaltsbemessung vor, sondern eine Entscheidung über den Grund des Anspruches. Die Revision ist daher zulässig.

Entscheidungstexte

3 Ob 294/50

Entscheidungstext OGH 26.07.1950 3 Ob 294/50
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